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A. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. 

Die festgebenden Vereine bestellen für Anordnung 
und ~Leitung des l!'estes ein Organisations-Komitee, be-
stehend aus: • 

1. 
2. Vicepl'äsident I B 

Festpräsident ) 

3 Ak 
a sureau. 

. tuar 
4. Festkassier 
5. Zwei Festrednern. 
6. Präsident des Finanz-Komitees. 

" Bau-Komitees. 7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

Dekorations-Komitees. 
Wirtschafts -Komitees . 
Empfangs-Komitees. 
Polizei-Komitees. 
Sanitäts-Komitees. 

13. hIusik- u. U ntel'haltungs -Komitees. 
Der Kassier gehört zugleich dem Finanz-Komitee an. 

Die Präsidenten der Subkomitees sind gehalten, im 
Verhind erungsfalle einen Stellvertreter für die Sitzungen 
des Organisations-Komitees abzuordnen. 

§ 2. 

Sämtliche Komitee-JiIitg-liedel' bilden das Fest
Komitee. 

§ 3. 
Alle Spezial-Komitees haben über ihre mlltmasslichell 

Ausgaben und Einnahmen ein Budget aufzustellen und 
dem Organisations-Komitee zur Genehmigung vorzulegen. 
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Sie vollziehen die ihnen zufallenden Aufträge nach 
den Beschlüssen des Fest- und Organisations-Komitees_ 

§ 4. 

Jedes Suh-Komitee führt eigene Rechnung. Die Be
lege müssen yon dem Präsidenten visiert sein. Ein
nahmen sind von dem betr. Präsidenten ebenfalls mit 
Belegen zu begleiten. 

§ o. 
Der Fest-Quästor besorgt den Inkasso aller E in

nahmen und die Bestreitung sämtlicher Ausgaben . Der
selbe führt ein Kassabuch und stellt die R echnung zu 
Randen des Fillanz-Komitees. 

§ 6. 

Bei wesentlicher U ebersehreitung der budgetierten 
Ausgaben haben die Spezial-Komitees rechtzeitig dem 
Organisations-Komitee Bericht und Antrag zu hinter
hringen . 

§ 7. 

Mit allen Lieferanten sind soweit möglich die Preise 
zu vereinbaren, resp. schriftliche Verträge abzuschliessen 
und der Spezialrechnung beizulegen. 

B. Fest-Komitee. 
§ 8. 

Das gesamte Fest-Komitee hat über folgende Fragen 
Beschluss zu fassen: 

Auf Antrag des Organisations-Komitees über: 
a) Die Wahl des Festplatzes. 
b) Den Bauplan der Festhütte und Vergebung der 

Bauarbeiten. 
c) Die Art des Wirtschaftsbetriebes. 
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d) Wahl der Festmusik mit ihren Verpflichtungen. 
e) Genehmigung des Gesamtbudgets. 
f) Abnahme der Schlussrechnung. 

Alle weiteren Funktionen überträgt es dem Organi
sations-Komitee. 

C. Ol'g·nJlisntioJls-Komitee. 
§ 9. 

Dems elben fahen folgende Funktionen zu: 
a) Festsetzung des Festtages und Einladung von Gast

vereinen, bei des als Antrag an den Vorstand des 
Bezirksgesangvel'eins. 

b) Entgege nnahme des Vorschlages von dem Bau
Komitee für den Festplatz und Vertrag mit dem 
Eigentümer desselben; Beschlussfassung hierüber 
und Antrag an das Fest-Komitee. 

c) Entgegennahme des Bauplanes für die Festhütte 
und der Vorschriften für die Ausführung, sowie 
des Vorschlages über Vergeb ung der Bauarbeiten ; 
Beschlussfassung hierüber mit Antrag an das Fest
Komitee. 

d) Beschlussfassung über den Antrag des Bau-Komitees 
bet,·effend die Beleuchtung der Festhütte, der Küche 
und des Festplatzes, sowie über Wasser und Zu
fuhr, mit Lieferungsvertrag und Grabal'beiten. 

e) Entgegennahme des Antrages von dem Wirtschafts 
Komitee betreffend den Wirtschaftsbetrieb ; Be
schluss hi erüber und Antrag an das Fest-Komitee. 

f) Entgegen nahme der Vorschläge des Dekorations
Komitees betr. Dekorationszeichen der Komitee-:~1it

gliede,· und Vorstände; Beschlussfassung hierüber 
und Rückweisung an das Dekorations-Komitee zur 
Ausführung. 
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g) Genehmigung eines Reglements, von dem Wirt 
schafts-Komitee aufgestellt,j e nachArt des Betri ebes. 

h) F estsetzung der Preise für Frühstü ck, Bankett und 
F estwein , ull ter Ratifikations vorbehalt des Bezirks
yorstandes. 

i) Beschillssfassung über die Anträge des Empfangs
und Unterhaltungs-Komitees betr.: 

1. Das F estprogramm. 
2. Ein t rittspreise für die Konz erte, unter Ratifi

kation svol'behalt des Bezirks \ToJ'standes. 
3. Unterhaltungsprogramm. 

k) Uebermittlung des F estprogramilles an den Vor
stand des Bezil'ksgesangvereins als Antrag zur 
Genehmigung. 

I) Beschlu ss über die An t räge des Aufsichts- un d 
Polizei-Komitees betr. Wachmannschaft, L öhnung 
und übrige Anordnungen. 

m) Genebmiguug der Budgets von den Spezial-Komitees. 
n) Genehmig ung des \rÜn dem Finanz-Komitee aufge~ 

stellten Gesamtbudgets, sowie der Festrechnung, 
nnter Vorbehalt der Ratifikation durch das F est
Komitee. 

0) Verteilung der 'r ische unter die Verein e. 
p) Alle nötigen Unterhandlungen mit dem Vorstand 

des Bezirksvereins ; allfällige gemeinschaftliche 
Sitzungen mit dem"elben. 

Das Organisations-Komitee sorgt für die geeignete 
Verm ehrung der Bahnzüge für den Festtag un ter Be
rücksichtigun g all er teilnehm enden V cl·eine. 

D. Spezial-Komitees. 
I. Bau-Ilomitee. 

§ 10. 
Dasselbe stellt dem Organisation s-Komitee Anträge 

über: 

f 
J 
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a) Die Wahl des F estplat zes samt Vert rag mit dem 
Eigentümel' . 

b) Plän e fü r die l?esthütte samt Zubehör, wie J(üchc, 
Abtri tte. 

c) Bauvert rag und AI·t der Vel'gebung dCl' cli versen 
Bauarbeitcn . 

Vertrag über Transport, Aufstellung und Ab
bruch de r' Festhütte. 

d) Beleucht un g: yon P esthütte, Küche und F estplatz . 
e) Wasserleitung ulld Lieferungsvertrag. 

§ 11. 

Es erl edigt von sich aus: 

l. Abgrenzung des Festplatzes und Bezeichnun g der 
Baustellen. 

2. Die Aufsicht über vorschriftsgemässe Au sführung 
der Bauten inklusive }<'estküche ; let.ztere jedoch 
in Gemei nschaft mi t dem vVirtschafts-Komitee. § l5. 

3. vViede l' lnstan dstellun g des F estplatzes nach dem 
F este, laut Vertrag mit dem E igentümer. 

4. AbglLbe von Hülfe an das Dekorat ions-Komitee. 
5. V eJ'sicherung de I' Bauten, Küchen-nndDekoJ'ations 

Eilll'ich t un gen . 

11. Dokorations-Ilomitee. 

§ 12. 

Daseibe stellt dem Organisations-Komitce An t räge 
über: 

a) Art der Dek orierung der F esthütte, des F estplatzes 
und der Haupteingänge des F estortes inklusive 
Inschl·i ften. 

b . Art der Dekoration der Mitglieder des F est -K omi
tees un d der Vorstände. 
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§ 13. 

Es erledigt ,'on sich aus : 
a) Besohaffung der D ekoratioll smittel , wie 'rücher, 

Fahn en mit Stangen, Wappen und Inschriften. 
b) B eschaffung von Tann enbällDlch en, Tannenreisern 

un d Grünem für Krän ze. 
c) Abgabe von El'frischungen an Hülfsmannschaften 

und Kntnzwinde l'innen. 
d) Beschaffu ng von Verein stäfelchen in die F esthütte 

und für den F estzng. 
e) Unterhaltu rI g deI' "UI' Dekorati on verwend eten 

Topfl)Aanzon wällt'end der : ~""' estze it. 

III. Wirtschafts· Komitee. 

§ 14. 

Dasselbe stellt dem O'·ganisations.Komitee An t "äge 
übpr: 

a) Die Art des Wir t.sehaftsbet,·iehes, nällllich: 
1. Uebel'nahmc durch ei nen F estwll't mit vVil't

schafts,'ert rag. 
2. Nu r der W ein in Regiebetrieb. 
3. Regiebetri eb der ganzen ·Wirtschaft. 

b) Bestimmung' der Qualität und des Quantums von 
den anzuschaffenden F estwei nen. 

c) Aufstellung ein es Betriebs-Reglements, wenn R egie
betrieb beschlossen worden ist. 

§ 15. 

Es besorgt von sieb aus: 

l. Di e Aufsicht über die Kücbeneinrichtullg, gemem
sam mit dem Ball-Komitee (§ 11 ). 

2. Einholung der polizeilichen Bewj lligung für den 
Wirtschaftsbetrieb. 
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3. Besorgung und Verkauf von Speisekarten. 
4. Sanitariscbe Prüfung der Spe isen und Getränke. 

sowie der Kochgeschirre, auch wenn der Betrieb 
einem Wirte übergeben wird. 

IV. Empfangs·Komitee. 

§ 16. 

Dasselbe briligt dem Org'tnisations-Komitee Anträge 
über: 

a) Die Art des Em pfangs und der Verabschiedung 
der Gast- und Gosangvere.ine. 

b) Aufstell ung eines F estp"ogrammes für den Festtag. 
c) Die Ma" sch richtung des F estzuges . 
d) V o"schläge zu anderen Festlichkeiten (Konzerte) 

ill der F esthütte. 
c) Vo rschläge für Eintrittspreise in die lIonzerte. 
f) Ausarbeitung der Programme für andcre Festlieh

k eiten . 
g) Anweisung der Lokale an die Vereine für ihre 

P roben lind eventuelle Gard erobe. 

S 17 . 

Es besorgt von sich aus : 

1. Druck des festgesetzten Festprograrnm es. 
2. Es hilft gemein sam mit dem Polizei-Komitee bei 

der L eitung der l!'estzüge. 
3. In den Konzerten weist es den Kampfrichtern und 

den Gastverein en die Plätze an, ebenso an den 
betr. Banketten. 

4. E s hilft dem Polizei-Komitee im Innern der Fest
hütte für geordn ete Plazierllng der Zuhörer und 
am Bankett für Plaziel'ung der Sän ge!' an ihren 
bot!'. Tisohen. 
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v. Polizei· und Aufsichts-Komitee. 

§ 18. 

D asselbe stellt dem Organi sations-Komitee Anträge 
über All zahl und Löhnun g der nöt igen 'Vachmann
schaften, sowie die Bedienung der P estgeschütze und 
vollzieht den Beschluss des Organisations-Komitees. 

§ 19. 

Es hat ferner un ter seiner Aufsicht : 
1. Ueberwachu ng un d Auszahl ung deI' vVachmann

schaft un d Geschützbedienun g. 
2. Handhabun g dcr Ordnung auf dem l' estplatz und 

in der ~"esthütte während des ganzen Festes und 
a ndere n Aufführungen. 

3. Bewaehung dei' Bauten und des darin befindlichen 
beweglichen Eigentum s. 

4. Di e Leitung der l!-'estzüge, gern einS'11U mit dem 
E m pfan gs-Komitec. 

6. Die Aufstellung und U ehenvachun g der Vercins
fahnen. 

6. Es sorgt fü r vollständige R uhe während des Kon
zertes a usscl'halb un d innerhalb der F esthütte. 

7. Es beaufsichtig t die Reinhaltung der Abtritte und 
erteilt die dazu nöt igen Anweisungen . 

vr. Finanz-Komitee. 

§ 20. 

Dasselbe übermacht an das Ol'g'an isatio ns-Komitee 
zu!' Beschlussfassung : 

a) Das auf die gepI'üften Spezial-Budgets basierte 
Gesamt-Budget. 

b) V 'lrschläge übel' die nötig erscheinenden E innahms
qu ellen. 

Jl 

c) Ant rag bet r. Verteilung von Freikarten. 
d) Ant rag übel' Druck und Verkauf \'on F estkarten, 

wenn solche angefeJ'tigt werden. 
e) Die abgeschlossene Festl'echnung samt den nötigen 

Anträge n. 

§ 2 1. 

Es besorgt von sich a.ns : 

1. Die Prüfung der Rech nung des F est-Quästors und 
verglei eht die Belege mit de li Rechn uugen der 
Spezial-Komitees. 

2. Es unterstützt den Quästor beim Bezug der Ein
nahmen. 

3. E s besorgt die Versend ung der Speisek ar ten, P ro
g l'a.mme, Sängerzeichen j ferner 

4. deli Uruck und Vel'kauf der E int rittskarten in die 
Konzerte, sowie für a ndere F estlichkeiten, wenn 
solches notwendig ist. 

5. F ür das Archiv der festgegebenden Vereine sam
melt und ordnet es alle Rpezialrechnungen, Be
lege, Karten, P rogramme, rr exte, Abzeichen, nebst 
P rotokoll und Schlussrechnung zu einem Ganz en. 

VII. Musik- und Unterhaltungs-Komitee. 

§ 22. 

Es stellt dem Organisations-Komitee Anb'äge über: 

a) W ahl der F estmusik. 
b) Vod age des An stellu ngsvel·trages zur Genehmigung. 
c) ]~ in laden der Gastvereine. 
d) E in teilun g der Kirche und der F esthütte für den 

F es1tag. 
e) Beschaffung der Musikalien. 
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§ 23. 

Es besorgt von sich aus: 
1. Vorsorge für den Unterhalt der :r--'estmusikj ferneJ' 
2. die Unterhaitungs-Musik neben den Konzerten und 

während des Banketts. 
3. Die Bewilligung und Ueberlassung von Schulhaus 

und Kirche. 

vnL Sanitäts· Komitee. 

§ 24. 

Dasselbe trifft Vorsorge für Aufnahme und P:Aege 
allfallig Kra,nker oder VerunglücktcI'. Es beschafft sith 
die nötigen Häumlichkeiten und betraut Jllit der Pflege 
zuverlässiges Personal. 

ßliretswil, den 11. Januar 1904. 

Namens des Organisations-Komitees, 

DeI' Pl'üsident: Bünzli. 

Der Aktua!': Bühler, 

I 
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